
Prof. Dr. Felix Bommer Vorlesung Strafrecht I 
Universität Luzern 

 

Notstandslage 
 
Ausgangslage: 
 
 
 
T entscheidet sich zur 
Wahrung von Interesse1: 
 
 
T entscheidet sich zur 
Wahrung von Interesse2: 

 
 

 


